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Vorwort

Das klassische italienische Arbeitsrecht war von einem starken Statusschutz des Arbeitneh-
mers geprägt. Das liegt zum einen an der starken Stellung der Gewerkschaften in der Zeit 
des italienischen Wirtschaftsbooms in den 60er und 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, 
an den an allen Regierungen unmittelbar oder mittelbar beteiligten Linksparteien („compro-
messo storico“), aber auch an der italienischen Mentalität. Der Arbeitsuchende suchte kein 
„lavoro“, sondern einen „posto“, also eine Stelle und keine Arbeit. Diese Stelle sollte dann 
eine Stelle fürs Leben sein. Die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt war sehr gering.

Damit soll nicht gesagt werden, dass in Italien weniger gearbeitet wird (und wurde) 
als in Deutschland, in der Regel ist das Gegenteil der Fall. Jeder, der im deutsch-italieni-
schen Geschäftsverkehr tätig ist, weiß das. Italienische Angestellte verlassen selten vor 
18:00/19:00 Uhr ihr Büro und wundern sich, dass die Deutschen aufgrund der flexiblen 
Urlaubsgewährung ständig im Urlaub sind. In Italien sind die Ferien auf den Urlaubsmonat 
August konzentriert.

Mit dem Vorrücken der verschiedenen Wirtschaftskrisen, die Anfang des neuen Jahrtau-
sends Italien besonders hart getroffen haben, haben sich alle Regierungen, gleich welcher 
politischen Färbung, bemüht, den starken Kündigungsschutz aus dem Arbeitnehmerstatut 
zurückzunehmen. Befristete Verträge wurden eingeführt und alternative Modelle der Mitar-
beit, die dann über Kürzel wie cococo oder cocopro den deutschen Unternehmer verwirrten, 
nahmen überhand. Die Arbeitslosigkeit ist dennoch gestiegen.

Es ist dann gerade der Demokratischen Partei, die sich in der historischen Nachfolge des 
Partito Comunista sieht, gelungen, entscheidende Reformen vor allem im Jahr 2015 umzu-
setzen, die den Weg zu einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes öffneten. Der ordentliche 
unbefristete Arbeitsvertrag soll dabei wieder der Regelfall des Beschäftigungsverhältnisses 
werden. Das Kündigungsschutzrecht ist vollkommen reformiert worden. Bei ungerechtfer-
tigten Kündigungen wird dem Arbeitnehmer eine finanzielle Entschädigung im Verhältnis 
zu seiner Betriebszugehörigkeit gewährt.

Da aber viele Arbeitnehmer Bestandsschutz genießen, ist die Beratung für den italie-
nischen Arbeitgeber auch schwieriger geworden. Es gilt ein Kündigungsschutzrecht für 
Arbeitnehmer, die vor der Reform eingestellt wurden, und ein neues geltendes Recht für 
die danach eingestellten.
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Das soll aber keinen Unternehmer abschrecken; der vorliegende Leitfaden soll ihm 
helfen, sich eine Übersicht zu verschaffen. Wer dann in Italien tätig wird, wird überrascht 
feststellen, dass dort nicht nur „süß gelebt“, sondern auch hart und erfolgreich gearbeitet 
wird.

Frankfurt/Main,  Rodolfo Dolce / Doriana de Luca 
im Frühjahr 2016
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1 Arbeitssuche und Vermittlung

1.1 Personalsuche und neues Arbeitsvermittlungssystem

Seit 2003 besteht in Italien kein staatliches Monopol zur Arbeitsvermittlung mehr. Ein 
Arbeitgeber, der jemanden einstellen möchte, hat nun die Freiheit, sich an die Centri per 
l’impiego (Arbeitsvermittlungsdienste, öffentliche Einrichtungen) oder die Agenzie per il 
lavoro (private Einrichtungen) zu wenden oder direkt Anzeigen zur Personalsuche auf-
zugeben, vorausgesetzt, dies erfolgt nicht anonym (oder, falls er die Anonymität wahren 
möchte, durch eine dazu ermächtigte Agentur). Staatliche Behörden sind heute nur noch 
für aus dem Ausland einzustellende Nicht-EU-Bürger, für Bühnenkünstler und für Arbeit-
nehmer auf See zuständig.

Unter Centro per l’impiego versteht man in Italien ein Büro der jeweiligen Region, das 
auf Provinzebene den Arbeitsmarkt regelt. Es bietet unter Berücksichtigung des Angebots 
und der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt eine Vermittlung an; in diesem Zusammenhang 
werden Dienste der Beratung, Betreuung und Orientierung bei der Arbeitssuche – so-
wie eine Vorauswahl – angeboten. Gleichzeitig ist es berechtigt, die Einstellungen, die 
Änderungen und die Beendigungen der Arbeitsverhältnisse bei privaten und öffentlichen 
Unternehmen zu registrieren.

Das Centro per l’impiego hat die Aufgabe, ein Verzeichnis aller arbeitsuchenden Perso-
nen zu führen, einschließlich jener, die bereits in einem Beschäftigungsverhältnis stehen. 
Erforderlich für die Eintragung in das meldeamtliche Verzeichnis ist ein erwerbsfähiges 
Alter, das Erreichen des Endes der Schulpflicht (16 Jahre)1 und ein Alter von unter 60 Jah-
ren für Frauen und unter 65 für Männer. Die Eintragung in das meldeamtliche Verzeichnis 
ermöglicht es, Angebote der aktiven Beschäftigungspolitik wie Vorstellungsgespräche und 
Fortbildungskurse zu nutzen.

1 Art 1 Abs. 622 Haushaltsgesetz 296/2006.
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Ein Arbeitnehmer bleibt für die gesamte Dauer seines Arbeitslebens im Verzeichnis 
eingetragen, auch wenn er in einem Beschäftigungsverhältnis steht; eine Löschung erfolgt 
nur auf Antrag des Betroffenen, bei Erreichen des Endes des erwerbsfähigen Alters, im 
Todesfall und – bei nicht EU-angehörigen Arbeitnehmern – bei Ablauf der Aufenthaltsge-
nehmigung oder der Aufenthaltserlaubnis.

Dem Centro per l’impiego obliegt weiter die Führung der Arbeitskräftekartei2, die die 
Grundlage des Arbeitsinformationssystems bildet und die Personendaten sowie alle Infor-
mationen enthält, die die persönlichen Fähigkeiten, die Ausbildung und alle Arbeitstätig-
keiten der Arbeitnehmer und der Arbeitsuchenden zum Inhalt haben.

Die von den Centri per l’impiego angelegte Arbeitskräftekartei-Karte wird auf Anfrage 
dem Betroffenen unentgeltlich ausgehändigt. Arbeitsuchenden Personen wird eine multi-
funktionale elektronische Karte ausgestellt, die den Zugangscode zu der Datenbank des 
Informationssystems enthält.

Die Daten der in der Datenbank eingetragenen Personen können von den Centri per 
l’impiego den potentiellen Arbeitgebern übermittelt werden, ohne dass dafür die Zustim-
mung der Betroffenen erforderlich ist.

Mit dem D.Lgs. Nr. 297/2002 und dem D.Lgs. Nr. 276/2003 wurden erstmals private 
Vermittlungseinrichtungen zugelassen: die Agenzie per il lavoro. Die Einführung privater 
Einrichtungen ist dem Drängen der Europäischen Union zu verdanken, die Italien wegen 
des staatlichen Monopols bei der Arbeitsvermittlung, noch bevor dies der EuGH getan hat, 
mehrmals mit Sanktionen belegt hat. So schafft das Gesetz ein Modell der Konkurrenz 
zwischen den öffentlichen Diensten und den autorisierten privaten Arbeitsvermittlern.

Die neuen Agenzie per il lavoro, die eine staatliche Autorisierung oder eine Akkre-
ditierung von Seiten der Regionen erhalten und in ein dafür vorgesehenes einheitliches 
Register der Agenzie per il lavoro eingetragen werden müssen, sind beim Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali eingerichtet und haben als Betätigungsfelder 
die Verteilung, Vermittlung, Suche und Auswahl von Arbeitspersonal, die Unterstützung bei 
der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben sowie die Arbeitsüberlassung. Alle diese oben 
angeführten Tätigkeiten müssen im Rahmen eines koordinierten Systems mit der Borsa 
continua nazionale del lavoro als computergesteuertem Verbindungsinstrument zwischen 
den Betroffenen ausgeführt werden, um Arbeitskräfte zu vermitteln und so einen offenen 
und wettbewerbsfähigen Arbeitsmarkt zu garantieren.

Die Borsa continua nazionale del lavoro (BCNL – nationale Arbeitsbörse) ist ein Netz-
werk mit Angeboten, Serviceleistungen, Informationen und Dokumentationen für den Ar-
beitsmarkt. Sie wurde mit Art. 2 des D.Lgs. Nr. 276 vom 10. September 2003 (Dekret, das 
die Legge Biagi in Kraft setzt) eingeführt und stützt sich im Wesentlichen auf ein Internet-
portal, durch welches ein effizientes Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage erreicht 
werden soll. Das Ziel ist es, im Einklang mit der von der EU vorgegebenen Richtung die 
größtmögliche Effizienz und Transparenz des Arbeitsmarktes zu fördern.

2 D.M. 30.10.2007.
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Die Arbeitsbörse ist eine Plattform für Arbeitnehmer, Arbeitslose, Arbeitsuchende und 
Arbeitgeber, die die angebotenen Serviceleistungen ohne weitere Voraussetzungen frei 
nutzen können.

1.2 Gebot der Nichtdiskriminierung und Vorrangsrechte

In jedem Falle muss bei Personaleinstellungen, egal ob diese durch öffentliche oder durch 
private Körperschaften oder selbstständig erfolgen, das Prinzip der Nichtdiskriminierung 
eingehalten werden: Bei der Einstellung dürfen weder Kriterien der Rasse, der ethnischen 
Herkunft, der Religion, der gewerkschaftlichen oder politischen Einstellung, des Alters, 
des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Gesundheitszustandes, noch das Vorliegen 
einer Schwangerschaft eine Rolle spielen.

Der Arbeitgeber, der Neueinstellungen beabsichtigt, muss sich zunächst an jene Perso-
nen wenden, die in der Vergangenheit mit ihm bereits in einem Beschäftigungsverhältnis 
standen, d. h.:

• Bereits im Unternehmen beschäftigte Teilzeitarbeiter haben bei der Einstellung von 
Vollzeitkräften Vorrang und umgekehrt.

• Ehemalige Angestellte, die wegen Personalkürzungsmaßnahmen entlassen wurden, 
haben im Falle von Neueinstellungen oder von Einstellungen wegen Veräußerung des 
Betriebes Vorrang.

• Befristet eingestellte Arbeitnehmer haben Vorrang im Falle von unbefristeten Einstel-
lungen.

• Saisonarbeiter haben Vorrang im Falle einer Neueinstellung mit befristetem Vertrag.

In der Regel wendet sich der Arbeitgeber bei der Suche nach qualifiziertem Personal 
an eine Arbeitsvermittlungsbörse, die das gesamte Verfahren der Veröffentlichung von 
Anzeigen, eventueller Einstellungsgespräche usw. übernimmt. Für eine Berechnung der 
Kosten gibt es keine feste Regel; diese müssen mit der Agentur bei Erteilung des Auftrags 
vertraglich vereinbart werden.

1.3 Pflichtvermittlung

Wie dargelegt, funktioniert in Italien das Vermittlungssystem – darunter versteht man das 
Instrumentarium, mit dem der Staat durch öffentliche Büros, die Centri per l’impiego, allen 
arbeitslosen oder eine neue Arbeit suchenden Bürgern die gleiche Chance auf das Auffinden 
einer Arbeitsstelle bieten möchte – als Konkurrenzsystem zwischen privaten und öffent-
lichen Einrichtungen. Eine Ausnahme bildet allerdings die sog. „gezielte Vermittlung“, 
die durch das Gesetz Nr. 68/1999 geregelt wurde.
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Das Gesetz hebt in diesem Fall das System der freien Einstellung zum Schutz des 
behinderten Arbeitnehmers sowie aller anderen rechtlich besonders geschützten Arbeit-
nehmerkategorien auf. Es verpflichtet zur Einstellung der in den speziellen Verzeichnissen 
eingetragenen Arbeitnehmer. Es legt die Kriterien zur Klassifizierung einer Person als 
behindert oder als zugehörig zu einer sonstigen geschützten Kategorie fest („categoria 
protetta“) und sieht vor, dass der Arbeitgeber die Einstellung auf der Grundlage eines 
Rangordnungssystems vornehmen kann. Die Pflicht zur Einstellung wird für Unternehmen, 
in denen Kurzarbeit eingeführt wurde oder die sich in einem Restrukturierungsverfahren 
befinden, vorübergehend ausgesetzt.

1.3.1 Begünstigte

Begünstigte des Gesetzes (Art. 1 und 18) sind die im Folgenden aufgeführten arbeitslosen 
Personen:

• Personen mit körperlichen, psychischen und geistigen Einschränkungen, welche zu 
einer Minderung der Arbeitsfähigkeit von über 45 % führen;

• Arbeitsinvalide, deren vom INAIL3 bestätigte Invalidität über 33 % beträgt;
• Blinde (mit absoluter Blindheit oder mit einem Restsehvermögen von weniger als 

einem Zehntel auf beiden Augen, auch mit eventueller Sehhilfe) und Gehörlose;
• Kriegs-, Zivil- und Dienstinvalide;
• Waisen oder Hinterbliebene einer bei der Arbeit verstorbenen Person, diesen gleich-

gestellte Personen, italienische Flüchtlinge und Rückkehrer;
• Invalide infolge von Terrorismus oder organisierter Kriminalität oder deren Hinter-

bliebene.

3 Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (Staatliche Versicherung gegen 
Berufsunfälle).

Tab. 1.1 Quote für Pflichteinstellungen nach Art. 18, Abs. 3 des Gesetzes Nr. 68/1999

Anzahl der Beschäftigten Quote für Pflichteinstellungen

15–35 Beschäftigte 1 behinderter Arbeitnehmer

36–50 Beschäftigte 2 behinderte Arbeitnehmer

Mehr als 50 Beschäftigte 7 % behinderte Arbeitnehmer
1 Arbeitnehmer aus der Personengruppe der Witwer/n, Waisen 
und Flüchtlinge
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